
How to…?
Lehramtsbachelor



Allgemeinen Studien- und Prüfungsordnung 
für die Lehramtsstudiengänge (LASPO) § 41

• Die an der JMU im Rahmen eines Lehramtsstudiums in einer 
zulässigen Fächerverbindung verfügbaren Fächer sind zugleich Fächer 
für ein Bachelorstudium. 

• Studierende der Lehramtsstudiengänge können nach Erwerb von 
insgesamt 170 ECTS-Punkten aus den Studienmodulen des 
Lehramtsstudiums sowie von weiteren 10 ECTS-Punkten aus einer 
Abschlussarbeit (Bachelor-Thesis) einen Bachelor-Abschluss 
erwerben.  

• Der Bachelor-Studiengang „Bildung und Erziehung bei 
sonderpädagogischen Förderbedarf“ (Erwerb von 180 ECTS-Punkten) 
richtet sich an Studierende des Lehramts für Sonderpädagogik. 

• Ziel des Bachelorstudiums ist der Erwerb der wichtigsten Grundlagen 
in den für lehramtsbezogene Studiengänge typischen Studienanteilen 
(Erziehungswissenschaften, Fachdidaktiken, Fachwissenschaften) für 
ein Tätigkeitsfeld außerhalb des staatlichen Schuldienstes. 



Notwendige
Module

Bereich ECTS-Punkte 

Erziehungswissenschaften 27 

Pädagogisch-didaktisches Schulpraktikum 6 

Vertieft studiertes Fach 1 (Fachwissenschaft und –didaktik) 65 

Vertieft studiertes Fach 2 (Fachwissenschaft und –didaktik) 65 

Freier Bereich 7 

Abschlussarbeit (Thesis) 10 
 
5Studierende des Lehramts für Sonderpädagogik müssen im Rahmen des Bachelor-
Studiengangs „Bildung und Erziehung bei sonderpädagogischem Förderbedarf“ (Erwerb von 180 
ECTS-Punkten) den Erwerb von Modulen aus folgenden Bereichen im genannten Umfang nach-
weisen: 

Bereich ECTS-Punkte 

Erziehungswissenschaften 31 

Pädagogisch-didaktisches Schulpraktikum 6 

Sonderpädagogische Praktika 4 

Didaktik der Grundschule oder  

Didaktiken einer Fächergruppe der Mittelschule 
55 

Vertieft studierte sonderpädagogische Fachrichtung 74 

Abschlussarbeit (Thesis) 10 

 
(4) Zum Erwerb der in Abs. 3 für die einzelnen Bereiche genannten ECTS-Punkte dienen ein-
schlägige Module aus dem jeweiligen Lehramtsstudium (Abs. 1 Sätze 2 und 3), wobei eine im 
Rahmen des Lehramtsstudiums zu beachtende weitere Untergliederung eines Bereichs (bei-
spielsweise in Pflicht- und Wahlpflichtanteile) für die Möglichkeit des Erwerbs von ECTS-Punkten 
im Bachelor-Studium ohne Bedeutung ist. 
 
 

§ 42 Abschlussarbeit 
 

(1) 1Die Abschlussarbeit (Bachelor-Thesis) soll zeigen, dass der Prüfling dazu in der Lage ist, ein 
Problem aus dem Gegenstandsbereich der gewählten Fächer mit den erforderlichen Methoden in 
einem festgelegten Zeitraum zu bearbeiten und schriftlich zu dokumentieren. 2Die satzungsrele-
vanten Elemente der Module der Abschlussarbeit für die einzelnen Bachelor-Studiengänge sind 
in Anlage 8 aufgeführt. 3Dem Modul der Abschlussarbeit sind 10 ECTS-Punkte zugewiesen.  
 
(2) 1Das Thema der Abschlussarbeit kann aus einem der Fächer oder fächerübergreifend ge-
wählt werden. 2Das Thema der Abschlussarbeit im Rahmen der Bachelor-Studiengänge „Geis-
teswissenschaftliche Grundlagen“ sowie „Naturwissenschaftliche Grundlagen“ muss dem fach-
wissenschaftlichen oder fachdidaktischen Bereich eines vertieft studierten (Unterrichts-) Fachs 
oder fächerübergreifend den beiden vertieft studierten (Unterrichts-) Fächern entnommen sein.    
 
(3) 1Die Abschlussarbeit kann von jedem oder jeder nach der jeweils geltenden Hochschulprü-
ferverordnung berechtigten Prüfenden der JMU ausgegeben und betreut werden, sofern dieser 
oder diese Mitglied der das jeweilige Fach anbietenden Fakultät ist. 2Die Ausgabe erfolgt über 
den Vorsitzenden oder die Vorsitzende des Prüfungsausschusses. 3Die Abschlussarbeit darf mit 

Wichtig: Abschlussarbeit = Zulassungsarbeit (Zula), die bei einem Dozierenden im eigenen Schwerpunkt 
geschrieben wurde



Welche Module sind das genau?

„Module, in denen die Felder „Kurzbezeichnung“ und „Version“ grau hinterlegt wurden, 
ermöglichen den Erwerb von ECTS-Punkten im jeweils einschlägigen Bachelorstudium“

In den Fachspezifischen BesJmmungen für Lernbehindertenpädagogik (Förderschwerpunkt Lernen)
als verJeP studierte Fachrichtung zu finden: 
 hRps://www.uni-wuerzburg.de/fileadmin/amtl_veroeffentlichungen/2020/2020-68.pdf

1 
Bearbeitungsstand SFB: 2020-01-20 

Anlage SFB:  Studienfachbeschreibung für Lernbehindertenpädagogik (Förderschwerpunkt Lernen) als vertieft 
studierte sonderpädagogische Fachrichtung im Rahmen des Studiums für das Lehramt für Sonder-
pädagogik 

 (Verantwortlich: Institut für Sonderpädagogik)  
 
Legende:  B/NB = Bestanden/Nicht bestanden, E = Exkursion, K = Kolloquium, LV = Lehrveranstaltung(en), NUM = Numerische Notenvergabe, 

O = Konversatorium, P = Praktikum, PL = Prüfungsleistung(en), R = Projekt, S = Seminar, SS = Sommersemester, T = Tutorium, TN = Teilnehmer, Ü = Übung, 
VL = Vorleistung(en), V = Vorlesung, WS = Wintersemester 

 
Anmerkungen: 
 
Die Lehrveranstaltungs- und Prüfungssprache ist deutsch, sofern hierzu nichts anderes angegeben ist. 
Gibt es eine Auswahl an Prüfungsarten, so legt der Dozent / die Dozentin in Absprache mit dem / der Modulverantwortlichen bis spätestens 2 Wochen nach LV-Beginn 
fest, welche Form für die Erfolgsüberprüfung im aktuellen Semester zutreffend ist und gibt dies ortsüblich bekannt. 
Bei mehreren benoteten Prüfungsleistungen innerhalb eines Moduls werden diese jeweils gleichgewichtet, sofern nachfolgend nichts anderes angegeben ist. 
Besteht die Erfolgsüberprüfung aus mehreren Einzelleistungen, so ist die Prüfung nur bestanden, wenn jede der Einzelleistungen erfolgreich bestanden ist. 
Sofern nicht anders angegeben, ist der Prüfungsturnus der Module dieser SFB semesterweise. 
Module, in denen die Felder „Kurzbezeichnung“ und „Version“ grau hinterlegt wurden, ermöglichen den Erwerb von ECTS-Punkten im jeweils einschlägigen Bachelor-
Studium nach Maßgabe der §§ 41ff der LASPO (§ 42 Abs. 1 Satz 3 LASPO). 
LPO I - Bezug: Das Modul dient dem Erwerb von Voraussetzungen für die Zulassung zur Ersten Staatsprüfung in Form von Leistungspunkten (LP) gemäß der jeweils 
angegebenen Bestimmung der Lehramtsprüfungsordnung I (LPO I) in der jeweils geltenden Fassung. Werden durch ein Modul LP gemäß mehrerer Bestimmungen erworben, 
sind diese sowie die anteiligen LP einzeln aufgeführt. 
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1) Bonusfähigkeit, 
2) LV-Sprache, 
3) Prüfungsturnus, 
4) weitere Voraussetzungen, 
5) Zusatzangabe zur Dauer, 
6) Sonstiges, 
7) LPO I-Bezug 

Lernbehindertenpädagogik (Förderschwerpunkt Lernen)  
als sonderpädagogische Fachrichtung des vertieften Studiums im Rahmen des Studiums für das Lehramt für Sonderpädagogik (90 ECTS-Punkte) 

Pflichtbereich (90 ECTS-Punkte) 

Allgemeine Heil- und Sonderpädagogik (20 ECTS-Punkte) 

06-L-
Paed
G-V 

2020-WS Pädagogische Grundlagen der 
Sonderpädagogik 

Pedagogical principles of special needs  
education 

 

V(1) 
+ 

S(2) 
+ 

S(1) 

5 1  NUM 1) Klausur (ca. 60 Min.) o-
der 

2) Referat (ca. 20 Min.) mit 
Hausarbeit (ca. 8 S.) oder 

3) Portfolio (ca. 10 S.)  

  1) Bonusfähig 

7) § 97 I Nr. 1 



Ab wann kann ich den 
Lehramtsbachelor 
beantragen?

• 170 ECTS-Punkte durch die 
notwendigen bestandenen Module 
erreicht 

• 10 ECTS-Punkte für die 
Zulassungsarbeit bei einem 
Dozierenden vom eigenen 
Schwerpunkt

 –> „How to- Zula“

 
 Anträge abgeben



Anträge
https://www.uni-
wuerzburg.de/fileadmin/33120300/Pruefungsamt/Formulare/Staatsexam
en/Lehramt/Lehramtsbachelor/Antrag_Lehramtsbachelor_05-2021.pdf

Vom Prüfungsteilnehmer / von der Prüfungsteilnehmerin auszufüllen 

Abschlussarbeit Lehramtsbachelor (Thesis) Schulart:*)       

Prüfungsort: WÜRZBURG 
Name und Anschrift:       
Matrikelnummer:       

Thema der schriftlichen 
Abschlussarbeit: 

- bitte leserlich - 
 
(Thema wird von der  
Zulassungsarbeit 
übernommen) 

 

 

Dozent:       
Fach**):       

*)     Zutreffendes Lehramt einsetzen (z.B. GS/HS/MS/RS/GYM/Sopäd.) 
**)    Bei Didaktik GS/HS/MS auch Unterrichtsfach (z. B. Deutsch) eintragen 

 
Aus dem Gutachten über die schriftliche Hausarbeit müssen Vorzüge und Schwächen 
deutlich hervorgehen. 
 
Die sprachliche Darstellung wird bei der Beurteilung mitgewertet (vgl. § 30 LPO I). 
 
Für die Beurteilung findet das 5-Noten-System gemäß § 29 Abs. 1 u. 2 LASPO Anwendung: 
 
sehr gut   (1)  = eine hervorragende Leistung, 
gut   (2)  = eine Leistung, die erheblich über den durchschnittlichen Anforderungen liegt, 
befriedigend  (3)  = eine Leistung, die durchschnittlichen Anforderungen entspricht, 
ausreichend  (4)  = eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den Anforderungen entspricht, 
nicht ausreichend  (5)  = eine Leistung, die wegen erheblicher Mängeln den Anforderungen nicht mehr  
    entspricht 
 
Zur differenzierten Bewertung der Prüfungsleistungen in Modulen stehen den Prüfern und Prüferinnen 
Zwischenwerte durch Erniedrigen oder Erhöhen der Noten um 0,3 zur Verfügung; die Noten 0,7; 4,3; 4,7 und 
5,3 sind ausgeschlossen 
 
 

Bewertung der LA-Bachelor Thesis 
 

Note:  

Ort:  

Datum an dem diese Anrechnung 
ausgestellt wurde 

 

Unterschrift des Prüfers  

 
 
          Stempel vom Institut 
 
 

An den/die 
Vorsitzende/n  
des Prüfungsausschusses 
für die Lehramtsstudiengänge 
der Universität Würzburg 
Sanderring 2 
 
97070 Würzburg 

 
 
 
 
Bitte deutlich lesbar in Druckbuchstaben 
ausfüllen und Zutreffendes ankreuzen  
 

 

 
Hiermit beantrage ich die Ausstellung eines Bachelorzeugnisses 

nach § 41 Abs. 4 LASPO im Studiengang Bachelor 
 
        „Grundbildung Kulturelle Basiskompetenzen“ (GS) 
        „Grundbildung im Jugendalter“ (HS) 
        „Grundbildung im Jugendalter“ (MS) 

        „Weiterführende Bildung im Jugendalter“ (RS) 
        „Geisteswissenschaftliche Grundlagen“ *) (GY) oder 

        „Naturwissenschaftliche Grundlagen“ **) (GY) 

        „Bildung und Erziehung bei sonderpädagogischem Förderbedarf“ (LASO) 
 

 
 
 

durch die Anrechnung von Prüfungsleistungen aus dem Studiengang Lehramt an       

   

mit der Fächerkombination        

   
Matrikelnummer:        

 
 
 
 
 

Familienname (Schreibweise lt. Geburtsurkunde oder dem Auszug aus dem Familienbuch) 
      
 
Vornamen (Schreibweise lt. Geburts- bzw. Abstammungsurkunde) 
      
 
Geburtsdatum (z.B. 03.05.87 für 3. Mai 1987)  Geburtsort (Schreibweise lt. Geburts- bzw. Abstammungsurkunde) 
             
 
E-Mail – Adresse (Benachrichtigung erfolgt per E-Mail, sobald das Zeugnis zur Abholung bereit liegt) 

       
 
 

  Straße und Hausnummer 
       

 
 

  Postleitzahl und Wohnort 
       

 
 
 
 

 
 Ich habe alle für den Bachelor erforderlichen Prüfungsleistungen im Gesamtumfang von 170 

ECTS-Punkten aus den zulässigen Studienmodulen des Lehramtsstudiums sowie weitere 10 
ECTS-Punkte aus der Abschlussarbeit (Bachelor-Thesis) bzw. der schriftlichen Hausarbeit 
erbracht  

 Ich habe mir eine Notenübersicht aus WueStudy ausgedruckt und kontrolliert. 
 

 Alle abgelegten relevanten Prüfungsleistungen sind in WueStudy vollständig verbucht. 
 

   Der Antrag auf Anrechnung meiner Hausarbeit (3. Seite dieses Antrags) gem. § 29 LPO I als Bachelor-  
          Thesis liegt vor.  
 

   Der Antrag auf Anrechnung meiner Hausarbeit (3. Seite dieses Antrags) gem. § 29 LPO I als Bachelor- 
         Thesis wird noch nachgereicht. 

 
Ich erkläre unwiderruflich durch meine Unterschrift, dass diese Festlegung/en  
endgültig ist/sind und eine nochmalige Änderung mit der Abgabe dieser Erklärung 
ausgeschlossen ist.  
 

Mir ist bekannt, dass alle relevanten Prüfungsleistungen zum Zeitpunkt der 
Antragstellung in den Bachelor eingehen. 

 
 
 
 
   

 
 

Ort, Datum  Unterschrift 
 
 
Rechtsgrundlage für die Datenerhebung:  
Rechtsgrundlage für die Erhebung von personenbezogenen Daten ist Art. 42 Abs. 4 des Bayerischen Hochschulgesetzes (BayHSchG) in der 
jeweils gültigen Fassung. Danach ist jede/r Studierende zur Angabe der in diesem Antrag geforderten personenbezogenen Daten verpflichtet, 
soweit diese nicht als freiwillige Angaben gekennzeichnet sind. Diese Daten dienen der Universität Würzburg insbesondere für die Meldung 
und Zulassung sowie für die Abnahme von Prüfungen nach den jeweiligen Prüfungs- und Studienordnungen. Als Teil der 
Qualitätsüberprüfung in Forschung und Lehre (Art. 10 Abs 2 des Bayerischen Hochschulgesetzes) sind die Beteiligten zur Mitwirkung und 
auch zur Angabe personenbezogener Daten verpflichtet. Eine Verwendung der gewonnenen Daten und ausgewerteten Ergebnisse zu 
anderen Zwecken ist unzulässig. Die Teilnahme an externen und internen Evaluierungen oder Befragungen ist anonym und freiwillig. Die 
Datenverarbeitung erfolgt unter Berücksichtigung der Bestimmungen des Bayerischen Datenschutzgesetzes in der jeweils gültigen Fassung. 
 
 
**) „Naturwissenschaftliche Grundlagen“ bei den Fächerkombinationen: 
 

Biologie, Chemie 
Biologie, Informatik 
Biologie, Physik 
Chemie, Geographie 
Chemie, Informatik 
Chemie, Mathematik 
Chemie, Physik 
Geographie, Physik 
Informatik, Mathematik 
Informatik, Physik 
Mathematik, Physik 
 
 
*) „Geisteswissenschaftliche Grundlagen“ bei sonstigen Fächerkombinationen 
 

 

 

https://www.uni-wuerzburg.de/fileadmin/33120300/Pruefungsamt/Formulare/Staatsexamen/Lehramt/Lehramtsbachelor/Antrag_Lehramtsbachelor_05-2021.pdf
https://www.uni-wuerzburg.de/fileadmin/33120300/Pruefungsamt/Formulare/Staatsexamen/Lehramt/Lehramtsbachelor/Antrag_Lehramtsbachelor_05-2021.pdf
https://www.uni-wuerzburg.de/fileadmin/33120300/Pruefungsamt/Formulare/Staatsexamen/Lehramt/Lehramtsbachelor/Antrag_Lehramtsbachelor_05-2021.pdf


Zula fer)g zur Abgabe?

Anträge von Dozierenden unterschreiben 
lassen und im Prüfungsamt abgeben

• Postadresse: 
Universität Würzburg | Prüfungsamt | 
Lehramt modularisiert | Sanderring 2 | 97070 Würzburg

• Besucheradresse:Campus Hubland Nord | Josef-Martin-
Weg 55 | Zimmer 00.003 (EG) | 97074 Würzburg



AnsprechparterInnen

• Service-Telefon: +49 931 31-82884 

• Frau Linda Gregg

 Raum: 03.011
 Telefon: +49 931 31-83887 

• Herr Michael Lutz 

 Raum: 03.002
 Telefon: +49 931 31-85426 

• E-Mail: pruefungsamt.lehramt.modular@uni-
wuerzburg.de 



Wann kann ich mein 
Zeugnis abholen?
• Erreichte Punkte müssen 

nachgeprüft werden
• Unterschrift von Dekan und 

Prüfungsausschuss
• E-Mail -> Zeugnis ist da und es kann 

abgeholt werden

Dauer: ca. 4-6 Wochen nach Abgabe 
der Anträge



Auswirkungen auf 
Kindergeld, Bafög etc.

Einzelfallentscheidungen 
-> selbst bei der Krankenkasse etc. 
nachfragen



Fachstudienberatung Bachelor 
Sonderpädagogik

• Homepage der 
Fachstudienberatung für den 
Bachelor:

https://www.sonderpaedagogik.uni-
wuerzburg.de/studium/fachstudienb
eratung/
• AnsprechpartnerInnen: Hannah 

Nitschmann (Studienfachberatung) 
und Martin Sedlmeier 
(Studentische 
Studienfachberatung)
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